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(54) ELEKTRISCHE VERBINDUNGSEINRICHTUNG MIT EINEM GRUNDKÖRPER UND EINEM 
VERSCHIEBEKÖRPER

(57) Elektrische Verbindungseinrichtung (1) mit ei-
nem Grundkörper (2) und einem Verschiebekörper (3),
die in eine Längsrichtung linear beweglich zueinander
gelagert sind, wobei der Grundkörper (2) einen Hohlraum
(4) aufweist, in dem ein Längsabschnitt (5) des Verschie-
bekörpers (3) aufgenommen ist oder umgekehrt, wobei
die Länge des in dem Hohlraum (4) aufgenommenen
Längsabschnitts (5) durch eine relative Bewegung von
Grundkörper (2) und Verschiebekörper (3) in Längsrich-
tung variabel ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (2) mehrere sich in Längsrichtung erstre-
ckende, gegeneinander isolierte Leiterbahnen (6) und
der Verschiebekörper (3) mehrere gegeneinander iso-
lierte, auf einer Kontaktoberfläche (7) einer jeweiligen
der Leiterbahnen (6) aufliegende Schleifelemente (8) zur

elektrischen Kontaktierung der Leiterbahnen (6) auf-
weist,
- wobei die Leiterbahnen (6) an einer Grundkörperober-
fläche (12) des Grundkörpers (2) angeordnet sind, die in
einer Querschnittsebene senkrecht zur Längsrichtung
rund oder durch mehrere gewinkelt zueinander stehende
Oberflächenabschnitte (13) gebildet ist, und/oder
- wobei die Schleifelemente (8) von einer Verschiebekör-
peroberfläche (11) des Verschiebekörpers (3) abstehen,
die in der Querschnittsebene rund oder durch mehrere
gewinkelt zueinander stehende Oberflächenabschnitte
gebildet ist, und/oder
- wobei die Kontaktoberflächen (7) wenigstens zweier
der Leiterbahnen (6) gewinkelt zueinander stehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Verbin-
dungseinrichtung mit einem Grundkörper und einem Ver-
schiebekörper, die in eine Längsrichtung linear beweg-
lich zueinander gelagert sind, wobei der Grundkörper ei-
nen Hohlraum aufweist, in dem ein Längsabschnitt des
Verschiebekörpers aufgenommen ist oder umgekehrt,
wobei die Länge des in dem Hohlraum aufgenommenen
Längsabschnitts durch eine relative Bewegung von
Grundkörper und Verschiebekörper in Längsrichtung va-
riabel ist.
[0002] In vielen Maschinen werden verschiedene
Komponenten linear zueinander geführt. Hierbei sollen
häufig Signale oder Strom zu einer bewegten Kompo-
nente geführt werden. Beispielsweise ist es möglich,
dass Signale oder Strom zu einem bewegten Schlitten
oder zu einer teleskopartig ausfahrenden Komponente
geführt werden soll. Anwendungsbereiche für eine sol-
che Strom- bzw. Signalführung finden sich beispielswei-
se in der Handhabungstechnik, der Automatisierungs-
technik, der Montagetechnik, der Lineartechnik und im
Bereich von Manipulatoren und Portalen. Prinzipiell
könnten zur Verbindung von linear zueinander bewegten
Komponenten flexible Kabel genutzt werden. Um sicher-
zustellen, dass der kleinste zulässige Biegeradius der
Kabel nicht unterschritten wird, erfolgt hierbei typischer-
weise eine Führung durch eine Schleppkette. Dies kann
jedoch zu zusätzlichem Bauraumverbrauch führen und
erreichbare Taktzeiten begrenzen.
[0003] Ein anderer Ansatz zur Kontaktierung von linear
zueinander bewegten Komponenten ist aus der Druck-
schrift DE 102 08 704 A1 bekannt. Dort wird vorgeschla-
gen, einen Kontaktbolzen teleskopartig innerhalb eines
leitfähigen Rohrs zu führen, wobei an dem Kontaktbolzen
leitfähige Rollen angeordnet sind, die durch Druckfedern
gegen die Innenfläche des leitfähigen Rohres gepresst
werden, um dieses elektrisch zu kontaktieren. Die be-
schriebene Anordnung ist vorteilhaft, da durch die An-
ordnung der Kontaktfläche in einem Hohlraum diese vor
Verunreinigungen geschützt wird und einfach ein Berühr-
schutz implementiert werden kann. Die beschriebene
Kontaktierung ist zudem verschleißarm. Nachteilig ist je-
doch, dass bei Kontaktierung einer Vielzahl von Signal-
leitungen oder Stromzuführungen ein relativ hoher Auf-
wand und ein relativ großer Bauraumbedarf resultiert.
[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Verbindung für mehrere Signal- bzw. Stromlei-
tungen mit geringem technischem Aufwand und Bau-
raumverbrauch bereitzustellen.
[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
elektrische Verbindungseinrichtung der eingangs ge-
nannten Art gelöst, wobei der Grundkörper mehrere sich
in Längsrichtung erstreckende, gegeneinander isolierte
Leiterbahnen und der Verschiebekörper mehrere gegen-
einander isolierte, auf einer Kontaktoberfläche einer je-
weiligen der Leiterbahnen aufliegende Schleifelemente
zur elektrischen Kontaktierung der Leiterbahnen auf-

weist,

- wobei die Leiterbahnen an einer Grundkörperober-
fläche des Grundkörpers angeordnet sind, die in ei-
ner Querschnittsebene senkrecht zur Längsrichtung
rund oder durch mehrere gewinkelt zueinander ste-
hende Oberflächenabschnitte gebildet ist, und/oder

- wobei die Schleifelemente von einer Verschiebekör-
peroberfläche des Verschiebekörpers abstehen, die
in der Querschnittsebene rund oder durch mehrere
gewinkelt zueinander stehende Oberflächenab-
schnitte gebildet ist, und/oder

- wobei die Kontaktoberflächen wenigstens zweier
der Leiterbahnen gewinkelt zueinander stehen.

[0006] Im Rahmen der Erfindung wurde erkannt, dass
eine elektrische Kontaktierung besonders kompakt imp-
lementiert werden kann, wenn die jeweiligen Kontakte-
lemente, also die Schleifelemente bzw. Leiterbahnen,
nicht in einer Ebene nebeneinander angeordnet werden,
sondern wenn ihre Flächen gewinkelt zueinander stehen
bzw. sie in eine Umfangsrichtung senkrecht zur Längs-
richtung verteilt in einem Spalt zwischen Grundkörper
und Verschiebekörper angeordnet sind. Hierdurch kann
bereits eine geringfügige Erhöhung des Durchmessers
der Verbindungseinrichtung ausreichend sein, um Raum
für zusätzliche Leiterbahnen bzw. Schleifelemente zu
schaffen. Während somit bei einer üblichen Kontaktie-
rung mit parallel verlaufenden Leiterbahnen eine Min-
destbreite der Verbindung resultiert, die sich aus der
Breite der Leiterbahnen und dem Leiterbahnabstand er-
gibt, wird dieser Bauraumverbrauch im Rahmen der Er-
findung dadurch reduziert, dass diese Fläche gefaltet
bzw. aufgerollt wird, um ihre Ausdehnung zu reduzieren.
[0007] Bevorzugt weist der Grundkörper den Hohl-
raum auf und der Verschiebekörper ist hierin teilweise
aufgenommen. Die Schleifelemente können in Längs-
richtung relativ kurzbauend sein, so dass hierdurch er-
reicht werden kann, dass die Schleifelemente in jeder
möglichen Stellung zwischen Grundkörper und Ver-
schiebekörper innerhalb des Hohlraums des Grundkör-
pers verbleiben. Hierdurch kann mit besonders einfa-
chen Mitteln ein Berührschutz für alle stromführenden
Komponenten erreicht werden, da sowohl die Leiterbah-
nen als auch die Schleifelement stets innerhalb des Hohl-
raums verbleiben. Aus dem gleichen Grund kann eine
solche Anordnung auch dazu beitragen, eine Verschmut-
zung der Kontaktflächen zu vermeiden. Prinzipiell wäre
es alternativ auch möglich, dass der Grundkörper in ei-
nem Hohlraum des Verschiebekörpers aufgenommen
ist.
[0008] Die relative Verschiebung von Grundkörper und
Verschiebekörper kann manuell erfolgen oder durch eine
nicht zur Verbindungseinrichtung gehörige Aktorik, bei-
spielsweise eine Aktorik einer Maschine, die die elektri-
sche Verbindungseinrichtung umfasst. Die lineare Füh-
rung des Verschiebekörpers bezüglich des Grundkör-
pers kann durch die elektrische Verbindungseinrichtung
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selbst implementiert werden. Besonders vorteilhafte
Ausführungsformen einer solcher Lagerung werden spä-
ter noch erläutert werden. Prinzipiell wäre es jedoch auch
möglich, die Linearführung der beiden Komponenten be-
züglich zueinander durch externe Komponenten zu er-
reichen. Die elektrische Verbindungseinrichtung kann
insbesondere dazu dienen, in einer Maschine linear zu-
einander bewegte Komponenten elektrisch zu kontaktie-
ren.
[0009] Der Verschiebekörper ist bezüglich des Grund-
körpers insbesondere frei zwischen zwei Extrempositio-
nen verschiebbar, wobei die elektrische Verbindungsein-
richtung insbesondere Anschläge oder Ähnliches auf-
weisen kann, um einen Verschiebeweg zu begrenzen.
Vorzugsweise bleiben ein jeweiliges Schleifelement und
eine jeweilige Leiterbahn über den gesamten Verschie-
beweg zwischen den Extrempositionen in Kontakt. An-
ders ausgedrückt wird der Schleifer beim Verschieben
des Verschiebekörpers bezüglich des Grundkörpers ent-
lang der Leiterbahn geführt. Die beschriebene elektri-
sche Verbindungseinrichtung ist sowohl dazu geeignet,
hohe Ströme zu transportieren, als auch dazu, Signallei-
tungen oder Ähnliches mit geringen Stromflüssen bereit-
zustellen. Hierbei können alle Paare aus Leiterbahnen
und Schleifelementen ähnliche Ströme führen. Es ist
aber auch möglich, dass Teile der Paare zur Stromleitung
von höheren Strömen dienen, während andere Paare
beispielsweise digitale Signalleitungen bilden.
[0010] Die Grundkörperoberfläche bzw. die Verschie-
bekörperoberfläche weist die beschriebene Form insbe-
sondere innerhalb jeder Querschnittsebene innerhalb ei-
nes Abschnitts in Längsrichtung der elektrischen Verbin-
dungseinrichtung auf, in dem sich die Leiterbahnen er-
strecken bzw. in dem die Schleifelemente angebracht
sind. Unter einer runden Form ist insbesondere eine
Kreisform zu verstehen, aber auch eine Ellipsenform
oder Ähnliches. Es können insbesondere wenigstens
drei Leiterbahnen und wenigstens drei Schleifelemente
in Umfangsrichtung entlang der jeweiligen Oberfläche
verteilt sein. Insbesondere können geradzahlige Anzah-
len von Leiterbahnen bzw. Schleifelementen genutzt
werden, die aneinander gegenüberliegen.
[0011] Bei einer Bildung der Grund- bzw. Verschiebe-
körperoberfläche durch mehrere gewinkelt zueinander
stehende Oberflächenabschnitte kann die jeweilige
Oberfläche insbesondere mehreckig sein. Es ist aber
auch möglich, dass die Flächenabschnitte durch abge-
rundete Ecken oder Ähnliches verbunden sind. Die ge-
winkelt zueinander stehenden Oberflächenabschnitte
können jeweils wenigstens eine Leiterbahn bzw. wenigs-
tens ein Schleifelement aufweisen. Hierbei können ins-
besondere geradzahlige Anzahlen von Leiterbahnen
bzw. Schleifelementen genutzt werden, wobei jeweils
zwei der Leiterbahnen auf gegenüberliegenden Seiten
der Grundkörperoberfläche und insbesondere parallel
zueinander angeordnet sind. Es kann jedoch auch vor-
teilhaft sein, wenn einige der gewinkelt zueinander ste-
henden Oberflächenabschnitte keine Leiterbahn bzw.

kein Schleifelement aufweisen. Dies kann beispielswei-
se dazu dienen, Vorsprünge zwischen Nuten auszubil-
den, in denen die Leiterbahnen angeordnet sind. Hier-
durch kann einerseits eine robuste Isolation der Leiter-
bahnen zueinander realisiert werden. Andererseits kön-
nen entsprechende Nuten dazu dienen, die Schleifele-
mente zu führen und somit eine relative Verdrehung von
Grundkörper und Verschiebekörper zueinander blockie-
ren, falls das nicht ohnehin durch andere Mittel erreicht
wird.
[0012] Die Schleifelemente können insbesondere
elastisch vorgespannt sein, so dass durch den Kontakt
der Schleifelemente mit der jeweiligen Leiterbahn zu-
gleich eine Führung und Zentrierung des Verschiebekör-
pers bzw. des Grundkörpers innerhalb des Hohlraums
erfolgt. Die Schleifelemente können von der Verschie-
bekörperoberfläche in zueinander gewinkelt stehende
Richtungen abstehen.
[0013] Der Grundkörper und/oder der Verschiebekör-
per können jeweils als stabförmiger Hohlkörper oder
stabförmiger Vollkörper ausgebildet sein. Ein als stab-
förmiger Hohlkörper ausgebildeter Grund- bzw. Ver-
schiebekörper kann auch als rohrförmiger Grund- bzw.
Verschiebekörper bezeichnet werden. Insbesondere ist
der den Hohlraum ausbildende Körper, also vorzugswei-
se der Grundkörper, ein Hohlkörper bzw. rohrförmig und
nimmt den anderen Körper, also vorzugsweise den Ver-
schiebekörper, der ein Voll- oder ein Hohlkörper sein
kann, zumindest teilweise in sich auf. Eine Rohrform ei-
nes in dem Hohlraum aufgenommenen Verschiebekör-
pers kann beispielsweise vorteilhaft sein, um Anschluss-
leitungen für die Schleifelemente im Innenraum des Ver-
schiebekörpers zu diesen zu führen. Allgemein können
der Grundkörper und der Verschiebekörper insbesonde-
re teleskopartig ineinander gesteckt sein.
[0014] Der Grundkörper kann für wenigstens eine der
Leiterbahnen eine zugeordnete weitere Leiterbahn auf-
weisen, wobei die jeweilige Leiterbahn und die jeweilige
zugeordnete weitere Leiterbahn in der oder einer Quer-
schnittsebene senkrecht zur Längsrichtung gegenüber-
liegend zueinander an dem Grundkörper angeordnet und
leitend miteinander verbunden sind. Ergänzend oder al-
ternativ kann der Verschiebekörper für wenigstens eines
der Schleifelemente ein zugeordnetes weiteres Schleif-
element aufweisen, wobei das jeweilige Schleifelement
und das jeweilige zugeordnete weitere Schleifelement in
der Querschnittsebene gegenüberliegend zueinander
an dem Verschiebekörper angeordnet und leitend mit-
einander verbunden sind. Dies kann insbesondere dazu
dienen, durch ein jeweiliges Paar von Leiterbahn und
weiterer Leiterbahn bzw. Schleifelement und weiterem
Schleifelement ein redundantes Kontaktpaar bereitzu-
stellen, dass das gleiche Signal führt bzw. eine gemein-
same Stromführung durchführt.
[0015] Eine Bewegung des Verschiebekörpers bezüg-
lich des Grundkörpers senkrecht zur Längsrichtung führt
in diesem Fall zwar unter Umständen zu einem schlech-
teren Kontakt zwischen Leiterbahn und Schleifelement.
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Zugleich werden die weitere Leiterbahn und das weitere
Schleifelement jedoch stärker aufeinander gerückt, wo-
durch der schlechtere Kontakt zwischen Leiterbahn und
Schleifelement zumindest weitgehend kompensiert wer-
den kann. Dies gilt für die umgekehrte Bewegungsrich-
tung umgekehrt. Da somit Schwankungen der Kontakt-
qualität durch eine Bewegung von Grundkörper und Ver-
schiebekörper senkrecht zur Längsrichtung weitgehend
kompensiert werden, können relativ schwache Klemm-
kräfte zur Kontaktierung des Schleifelements und der
Leiterbahn bzw. des weiteren Schleifelements und der
weiteren Leiterbahn genutzt werden, wodurch für die ent-
sprechenden Kontakte auch ein geringer Verschleiß re-
sultiert.
[0016] Wenn der Längsabschnitt des Verschiebekör-
pers in dem Hohlraum des Grundkörpers aufgenommen
ist, können die Schleifelemente vorzugsweise leitend mit
Anschlussleitungen verbunden sein. Die Anschlusslei-
tungen können zumindest abschnittsweise durch einen
inneren Hohlraum des Verschiebekörpers geführt sein.
Wie obig erläutert kann der Verschiebekörper hierbei ins-
besondere rohrförmig sein und die Anschlussleitungen
können durch den Innenraum des Rohrs geführt werden.
Insbesondere können die Anschlussleitungen im Inneren
des Hohlraums bis zu einem offenen Ende des Verschie-
bekörpers geführt werden, um dort die Stirnseite des Ver-
schiebekörpers zum umlaufen und die insbesondere na-
he der Stirnseite angeordneten Schleifelemente zu kon-
taktieren. Alternativ wäre es beispielsweise auch mög-
lich, dass die Wand des Schleifelements Durchbrechun-
gen aufweist, durch die die Anschlussleitungen geführt
sind, um die Schleifelemente zu kontaktieren bzw. durch
die die Schleifelemente geführt sind, um die Anschluss-
leitungen zu kontaktieren.
[0017] Alternativ können die Anschlussleitungen au-
ßerhalb des Hohlraums geführt werden. Alternativ kann
der Verschiebekörper ein Vollkörper sein, also insbeson-
dere keinen Hohlraum aufweisen.
[0018] Der Grundkörper kann einen flächigen und zu-
mindest abschnittsweise flexibel biegbaren Leitungsträ-
ger umfassen, der die Leiterbahnen trägt und der in einer
gebogenen Stellung gehalten ist, indem er gebogen in
ein Rohr des Grundkörpers eingesetzt ist und/oder indem
zwei Kanten des Leitungsträgers aneinander befestigt
sind. Beispielsweise kann als Kontaktmittelträger eine
sogenannte Starrflex-Leiterplatte verwendet werden, die
starre und flexible Abschnitte umfasst, die sich insbeson-
dere in der fertig montierten elektrischen Verbindungs-
einrichtung in Umfangsrichtung des Grundkörpers ab-
wechseln. Die starren Abschnitte können beispielsweise
Leiterbahnen oder auch zwischen diesen angeordneten
Vorsprüngen aufweisen. Durch die Nutzung von flexiblen
Abschnitten können die starren Abschnitte in eine zuein-
ander gewinkelt stehende Position gebracht werden.
Durch Verbindung der Kanten des Leitungsträgers kann
in diesem Fall ein eigenstabiler Grundkörper gebildet
werden, so dass ein äußeres Rohr zur Stabilisierung
nicht unbedingt notwendig ist. Es kann jedoch dennoch

genutzt werden, um die Robustheit der elektrischen Ver-
bindungseinrichtung weiter zu erhöhen. Alternativ könn-
ten die Leiterbahnen beispielsweise auf eine Folie, z.B.
eine Semiflex-Leiterplattenfolie, aufgebracht sein, wo-
durch alleine durch biegen der Folie typischerweise kein
eigenstabiler Grundkörper resultiert. Die gebogene Folie
kann somit in ein Rohr eingesetzt werden, um die einmal
vorgegebene Form zu halten.
[0019] Der Leitungsträger kann eine Leiterplatte oder
Folie sein, auf der die Leiterbahnen unmittelbar aufge-
bracht sind. Hierbei können die Leiterbahnen beispiels-
weise aufgedruckt oder durch Ätzen hergestellt sein. Al-
ternativ kann der Leitungsträger auch separat hergestell-
te Leiterbahnen, beispielsweise dünne Metallblättchen,
tragen, die beispielsweise verklebt oder form- oder kraft-
schlüssig gehalten sein können.
[0020] Der Leitungsträger kann eine elektromagneti-
sche Strahlung abschirmende Ummantelung, die insbe-
sondere durch das Rohr gebildet ist, und/oder eine elek-
tromagnetische Strahlung abschirmende Beschichtung
aufweist. Die Ummantelung bzw. Beschichtung können
insbesondere leitfähig sein. Die Ummantelung bzw. Be-
schichtung kann im Betrieb der Verbindungseinrichtung
vorzugsweise leitend mit einem Referenzpotential ver-
bunden sein. Durch die Ummantelung bzw. Beschich-
tung kann die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
der Verbindungseinrichtung verbessert werden bzw.
durch diese geführte Signale können gegen Störungen
abgeschirmt werden. Diese Funktion kann z.B. durch das
Rohr erfüllt werden, insbesondere wenn es aus leitfähi-
gem Material gebildet ist. Es können jedoch z.B. auch
eine Kupferlackierung, eine Ummantelung durch Ferrit-
folie oder Ähnliches genutzt werden.
[0021] Allgemein können der Leitungsträger und/oder
die Leiterbahnen jeweils flexibel, semi-flexibel oder starr
sein.
[0022] Die Leiterbahn und/oder der Leitungsträger
können in Längsrichtung zumindest einseitig durch ein
elastisch verformtes Toleranzausgleichselement ge-
klemmt sein. Beispielsweise kann eine Dichtung oder ein
anderes elastisch verformbares Element zwischen einer
endseitig in das Rohr eingeschraubten Schraube und die
Leiterbahnen bzw. den Leitungsträger geklemmt zu sein.
Auf der anderen Seite in Längsrichtung können die Lei-
terbahnen bzw. der Leitungsträger beispielsweise durch
ein Lager zur Längsführung, einen Dichtring oder ein an-
deres elastisch verformtes Toleranzausgleichselement
geklemmt sein. Ein Klemmen durch wenigstens ein To-
leranzausgleichselement kann geringfügige Längenun-
terschiede der einzelnen Leiterbahnen bzw. Toleranzen
bei der Herstellung des Leitungsträgers mit geringem
Aufwand kompensieren, insbesondere wenn es wie obig
erläutert in Verbindung mit einer Schraube genutzt wird.
[0023] Zwischen dem Grundkörper und dem Verschie-
bekörper kann ein Dichtmittel, insbesondere ein Dich-
tring, angeordnet sein. Dies kann einerseits dazu dienen,
den Hohlraum und somit den Bereich, in dem die elek-
trischen Kontakte liegen, vor Fremdkörpern, Staub,
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Spritzwasser etc. zu schützen. Je nach angestrebter
Schutzart können hierbei verschieden aufwendige Dicht-
maßnahmen ergriffen werden. Da der den Hohlraum bil-
dende Körper, also insbesondere der Grundkörper, auf
allen Seiten abgesehen von der Seite, an der der Ver-
schiebekörper bzw. der Grundkörper über den Hohlraum
hinausragt, problemlos dicht abgeschlossen werden
kann, kann bereits eine relativ einfache Abdichtung, bei-
spielsweise mit einem Dichtring, ausreichen, um eine ge-
wünschte Schutzart zu erreichen. Eine Dichtung, insbe-
sondere ein Dichtring, kann zugleich als Linearführung
dienen, so dass beispielsweise die Führung des Ver-
schiebekörpers bezüglich des Grundkörpers bereits ge-
meinsam durch eine solche Dichtung an einem Ende des
den Hohlraum bildenden Körpers, also insbesondere des
Grundkörpers, und die Abstützung des Verschiebekör-
pers am Grundkörper durch die Schleifelemente reali-
siert werden kann.
[0024] Das jeweilige Schleifelement kann eine Biege-
feder, insbesondere eine Blattfeder sein. Insbesondere
kann eine vorgekrümmte Biegefeder verwendet werden,
die mit einem Federbogen an der Leiterbahn anliegt.
Hierdurch kann ein geringerer Verschleiß der Leiterbahn
erreicht werden, als bei einem Auflegen des Endes der
Feder. Ein Ende der Biegefeder kann an dem Verschie-
bekörper befestigt sein und das andere Ende kann durch
die Spannung der Biegefeder zwischen Grund- und Ver-
schiebekörper auf die Oberfläche des Verschiebekör-
pers aufgepresst werden bzw. in einer Ausnehmung des
Verschiebeköpers geführt sein. Somit kann insbesonde-
re eines der Enden der Biegefeder in Längsrichtung be-
züglich des Verschiebekörpers verschiebbar sein, wenn
die durch den Grundkörper auf die Biegefeder ausgeübte
Kraft variiert. Das Schleifelement bzw. insbesondere die
Biegefeder kann durch Verkleben, Verlöten, Verschwei-
ßen, Verrasten oder Ähnliches an dem Verschiebekörper
befestigt sein.
[0025] Das Schleifelement bzw. ein Kontaktabschnitt
bzw. Kontaktpunkt des jeweiligen Schleifelements, über
den das jeweilige Kontaktelement die jeweilige Leiter-
bahn kontaktiert, kann hinsichtlich seiner mechanischen
und/oder elektrischen Eigenschaften auf den konkreten
Anwendungszweck der Verbindungseinrichtung abge-
stimmt werden. Beispielsweise können für unterschied-
liche Verbindungseinrichtungen unterschiedliche Strom-
stärken und/oder -frequenzen übertragen werden bzw.
es kann eine erwartete Häufigkeit, eine typische Länge
und/oder eine typische Geschwindigkeit der Verschie-
bung des Verschiebekörpers bezüglich des Grundkör-
pers variieren. Entsprechend kann z.B. die Größe
und/oder Form einer Kontaktfläche zwischen Schleifele-
ment und Leiterbahn, eine Federhärte eines als Feder
ausgebildeten Schleifelements, ein Oberflächenmateri-
al, etc. variiert werden, um eine Anpassung an einen ge-
gebenen Anwendungsfall zu erreichen.
[0026] Der Grundkörper kann für wenigstens ein paar
von benachbarten Leiterbahnen einen Vorsprung aus-
bilden, der sich zwischen den Leiterbahnen in die Längs-

richtung erstreckt. Hierdurch kann eine robuste Isolation
der Leiterbahnen bzw. der Schleifelemente gegeneinan-
der realisiert werden. Zugleich können entsprechende
Vorsprünge dazu dienen, die Schleifelemente zu führen,
so dass insbesondere ein Verdrehen des Verschiebe-
körpers gegenüber dem Grundkörper um eine in Längs-
richtung verlaufende Achse durch das Zusammenwirken
der Vorsprünge und der Schleifelemente blockiert wer-
den kann.
[0027] In Umfangsrichtung zwischen wenigstens einer
der Leiterbahnen und einer jeweiligen weiteren der Lei-
terbahnen kann jeweils wenigstens eine Masseleiter-
bahn angeordnet sein, die sich parallel zu der jeweiligen
Leiterbahn in Längsrichtung des Grundkörpers erstreckt.
Die Masseleiterbahn bzw. die Masseleiterbahnen kön-
nen beim Betrieb der Verbindungseinrichtung auf einem
definierten Referenzpotential, z.B. auf dem Massepoten-
tial liegen. Anders ausgedrückt kann eine die Verbin-
dungseinrichtung umfassende Vorrichtung derart einge-
richtet sein, dass beim Betrieb der Vorrichtung die we-
nigstens eine Masseleiterbahn mit dem Referenzpoten-
tial beaufschlagt ist.
[0028] Dadurch, dass auf einer Seite bzw. vorzugswei-
se auf beiden Seiten wenigstens einer der Leiterbahnen
eine Masseleiterbahn geführt ist resultiert eine Pseudo-
koaxialleitung, bei der Störeinflüsse im Wesentlichen
gleich auf eine Signalleitung, also die Leiterbahn, und
eine Masse, also die Masseleiterbahn, wirken. Dies re-
duziert einen Einfluss solcher Störeinflüsse, ohne dass
eine symmetrische Signalführung erforderlich ist.
[0029] In Umfangsrichtung des Grundkörpers können
z.B. abwechselnd Leiterbahnen und Masseleiterbahnen
angeordnet sein. Die Masseleiterbahnen müssen nicht
notwendig durch den Verschiebekörper kontaktiert wer-
den. Die Masseleiterbahnen können innerhalb der Ver-
bindungseinrichtung bzw. über eine diese umfassende
Vorrichtung miteinander kurzgeschlossen sein, da sie
auf einem gemeinsamen Referenzpotential liegen sol-
len.
[0030] Der Grundkörper kann einen jeweiligen Termi-
nierungswiderstand für wenigstens eine der Leiterbah-
nen umfassen und/oder der Verschiebekörper kann ei-
nen jeweiligen Terminierungswiderstand für wenigstens
eines der Schleifelemente umfassen. Der jeweilige Ter-
minierungswiderstand kann die jeweilige Leiterbahn
bzw. das jeweilige Schleifelement im Bereich eines je-
weiligen freien Endes mit einem Referenzpotential, z.B.
einem Massepotential, koppeln. Als freies Ende kann je-
ner Abschnitt betrachtet werden, der ausgehend von ei-
nem grundkörperseitigen bzw. verschiebekörperseitigen
Anschluss der Verbindungseinrichtung zur Kontaktie-
rung einer externen Einrichtung jenseits des Kontakt-
punkts zwischen Schleifelement und Leiterbahn liegt.
Wird die Leiterbahn bzw. das Schleifelement mit einem
Wechselspannungssignal beaufschlagt, wird dieses
durch die jeweilige Leiterbahn bzw. das jeweilige Schleif-
element über den Kontaktpunkt hinaus in Richtung des
jeweiligen freien Endes geführt und dort reflektiert. Diese
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Reflektion kann durch Nutzung eines geeigneten Termi-
nierungswiderstands zumindest weitgehend unterdrückt
werden. Die Nutzung von Terminierungswiderständen
an freien Enden von Signalleitungen ist prinzipiell im
Stand der Technik bekannt und soll daher nicht detailliert
erläutert werden. Der Terminierungswiderstand kann ein
ohmscher Widerstand sein oder auch ein Komplexer Wi-
derstand, der beispielsweise durch ein LC-Glied gebildet
ist.
[0031] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
ergeben sich aus den folgenden Ausführungsbeispielen
sowie den zugehörigen Zeichnungen. Hierbei zeigen
schematisch:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen elektrischen Verbindungseinrichtung,

Fig. 2 eine geschnittene Ansicht der in Fig. 1 gezeig-
ten Verbindungseinrichtung entlang der Linie
II-II,

Fig. 3 eine geschnittene Ansicht der in Fig. 1 gezeig-
ten Verbindungseinrichtung entlang der Linie
III-III, und

Fig. 4 einen in der Verbindungseinrichtung gemäß
Fig. 1 genutzten Leitungsträger vor seiner For-
mung und Einsetzung in ein Rohr zur Bildung
des Grundkörpers.

[0032] Fig. 1 zeigt eine elektrische Verbindungsein-
richtung 1 mit einem Grundkörper 2 und einem Verschie-
bekörper 3, die in eine Längsrichtung, nämlich quer in
Fig. 1, beweglich zueinander gelagert sind. Fig. 2 zeigt
einen Schnitt durch die Verbindungseinrichtung 1 ent-
lang der Linie II-II und Fig. 3 zeigt einen solchen Schnitt
entlang der Linie III-III. Wie in den Fig. 2 und 3 zu erken-
nen ist, weist der Grundkörper 2 einen Hohlraum 4 auf,
in dem ein Längsabschnitt 5 des Verschiebekörpers 3
aufgenommen ist. Die Länge des Längsabschnitts 5 und
somit die Gesamtausdehnung der Verbindungseinrich-
tung in die Längsrichtung ist durch eine Relativbewegung
von Grundkörper 2 und Verschiebekörper 3 variabel.
[0033] Der Grundkörper 2 trägt mehrere, im Beispiel
zehn, Leiterbahnen 6, die sich in Längsrichtung erstre-
cken. Die Kontaktoberfläche 7 der jeweiligen Leiterbah-
nen 6 wird durch ein jeweiliges Schleifelement 8, im Bei-
spiel eine Blattfeder, kontaktiert. Wie in Fig. 2 zu erken-
nen ist, ist die Blattfeder im Beispiel an einem Ende 9 an
dem Verschiebekörper 3 befestigt und kontaktiert zudem
eine jeweilige Anschlussleitung 10, die in einem inneren
Hohlraum 24 des Verschiebekörpers 3 geführt ist. Das
andere Ende 25 der Blattfeder ist im Wesentlichen frei
in Längsrichtung beweglich, um eine Verformung der
Blattfeder durch ein Ausüben von Kraft durch die Kon-
taktoberfläche 7 ausgleichen.
[0034] Durch nicht dargestellte Kontaktmittel der elek-
trischen Verbindungseinrichtung 1 können seitens des

Grundkörpers 2 die Leiterbahnen 6 und seitens des Ver-
schiebekörpers 3 die Schleifelemente 8 bzw. die diese
kontaktierenden Anschlussleitungen 10 kontaktiert wer-
den. Hierdurch kann mit geringem technischem Aufwand
eine elektrische Verbindung mit variabler Länge für eine
Vielzahl unterschiedlicher Signale bzw. Stromleitungen
realisiert werden.
[0035] Um trotz der relativ vielen separaten Kontakte
einen kompakten Aufbau der elektrischen Verbindungs-
einrichtung 1 zu erreichen, werden Leiterbahnen 6 ge-
nutzt, deren Kontaktflächen 7, wie insbesondere in Fig.
3 gut zu erkennen ist, gewinkelt zueinander stehen. Ent-
sprechend ragen die Schleifelemente 8 in unterschiedli-
che Richtungen von der Verschiebekörperoberfläche 11
des Verschiebekörpers 3 ab.
[0036] Im Beispiel ist die Verschiebekörperoberfläche
11 kreisförmig. Die Grundkörperoberfläche 12, die die
Leiterbahnen 6 trägt, ist hingegen aus einer Vielzahl von
gewinkelt zueinander stehenden Oberflächenabschnit-
ten 13 gebildet. Zehn der Oberflächenabschnitte 13 tra-
gen jeweils eine der Leiterbahnen 6. Die verbleibenden
Oberflächenabschnitte bilden Vorsprünge 14, die einer-
seits dazu dienen, eine robuste Isolation zwischen den
verschiedenen Leiterbahnen 6 bzw. Schleifelementen 8
sicherzustellen. Andererseits können dies Vorsprünge
14 dazu beitragen, ein relatives Verdrehen von Verschie-
bekörper 3 und Grundkörper 2 zu blockieren, wenn es
nicht ohnehin durch andere Mittel, beispielsweise durch
eine Linearführung der über die Verbindungseinrichtung
1 gekoppelten Komponenten in einer Maschine, realisiert
ist.
[0037] Mit der im Beispiel dargestellten Ausgestaltung
der Verbindungseinrichtung 1 könnten prinzipiell zehn
separate Signale oder Ströme übertragen werden. In ei-
ner vorteilhaften Ausgestaltung der Verbindungseinrich-
tung sind die jeweiligen gegenüberliegenden Leiterbah-
nen 6 bzw. Schleifelementen 8, was für ein solches Paar
in Fig. 3 schematisch durch den Pfeil 15 dargestellt ist,
leitend miteinander verbunden. Hierdurch können
schwankende Kontaktqualitäten bei einer Relativbewe-
gung von Grundkörper 2 und Verschiebekörper 3 senk-
recht zur Längsrichtung weitgehend kompensiert wer-
den.
[0038] Wird beispielsweise in Fig. 3 der Verschiebe-
körper 3 etwas nach oben bewegt, resultiert ein etwas
schlechterer Kontakt des untersten Schleifelements 8 mit
der untersten Leiterbahn 6, da das Schleifelement 8 mit
geringerer Kraft auf die Leiterbahn 6 gepresst wird. Zu-
gleich wird durch diese Bewegung jedoch das oberste
der Schleifelemente 8 stärker komprimiert und presst so-
mit mit einem höheren Anpressdruck auf die Kontakto-
berfläche 7 der obersten Leiterbahn 6. Da die oberste
Leiterbahn 6 und die unterste Leiterbahn 6 gegenüber-
liegen und leitend miteinander verbunden sind und das
gleiche für die entsprechenden Schleifelemente 8 gilt,
wird somit die potentielle Verschlechterung eines der
Kontakte durch eine Verbesserung des anderen der Kon-
takte zumindest weitgehend kompensiert. Aufgrund der
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relativ großen Zahl der genutzten Leiterbahnen 6 und
Schleifelemente 8 können dennoch weiterhin fünf unab-
hängige Signale bzw. Ströme transportiert werden.
[0039] Zudem kann aufgrund der beschriebenen An-
ordnung der Leiterbahnen 6 und Schleifelemente 8 die
jeweilige Anzahl leicht erhöht werden, ohne dass eine
deutliche Bauraumerhöhung erforderlich ist. Beispiels-
weise können sechszehn Leiterbahnen und Schleifele-
mente genutzt werden, um acht unabhängige Signallei-
tungen, beispielsweise für eine Gigabit-Ethernet-Verbin-
dung, zu bilden. Es wäre beispielsweise auch möglich,
vierzig oder mehr Leiterbahnen und Schleifelemente zu
nutzen.
[0040] In dem gezeigten Beispiel wird der Grundkörper
2 dadurch gebildet, dass ein zumindest abschnittsweise
flexibel biegbarer Leitungsträger 17 in ein Rohr 16 ein-
gesetzt wird. Wie in Fig. 4 dargestellt ist, kann der Lei-
tungsträger 17 zunächst als flacher Leitungsträger 17
hergestellt werden. Die Leiterbahnen 6 können als se-
parate Bauteile an diesem befestigt, beispielsweise auf-
geklebt, werden oder beispielsweise durch Platinenät-
zen oder Drucken unmittelbar auf dem Leitungsträger 17
hergestellt werden. Der Leitungsträger 17 ist insbeson-
dere in Querrichtung in Fig. 4 abschnittsweise biegbar
und abschnittsweise steif. Dies kann beispielsweise da-
durch erreicht werden, dass der Leitungsträger 17 von
der Rückseite 18 her abschnittsweise dünn gefräst wird,
um eine Biegbarkeit zu erreichen. Der Leitungsträger 17
kann dann gebogen werden, insbesondere derart, dass
sich seine Kanten 19 berühren, und in das Rohr 16 ein-
gesetzt werden. Hierdurch können mit geringem techni-
schem Aufwand die in Umfangsrichtung verteilten Lei-
terbahnen 6 an der Innenseite des Grundkörpers 2 her-
gestellt werden.
[0041] Ist der Leitungsträger 17 ausreichend steif,
kann unter Umständen auch auf die Nutzung des Rohrs
16 verzichtet werden, beispielsweise wenn die Kanten
19 des Leitungsträgers 17 miteinander verklebt oder an-
derweitig verbunden werden. Andererseits wäre es auch
möglich, statt eines abschnittsweise steifen Leitungsträ-
gers 17 einen durchgehend flexiblen Leitungsträger oder
eine Leitfolie zu nutzen, die beispielsweise an der Innen-
seite des Rohrs 16 angeklebt werden kann.
[0042] Der Leitungsträger 17 bzw. die Leiterbahnen 6
sind im Beispiel, wie in Fig. 2 zu erkennen ist, durch das
Gleitlager 20 und die Schraube 22 in dem Rohr 16 fest-
geklemmt. Beispielsweise kann im Rahmen der Herstel-
lung der Verbindungseinrichtung zunächst das Gleitlager
20 eingesetzt werden, anschließend der Leitungsträger
17 in das Rohr 16 eingeführt werden und das Rohr an-
schließend durch die Schraube 22 verschlossen werden.
Um Längentoleranzen des Leitungsträgers 17 bzw. der
Leiterbahnen 6 auszugleichen, ist im Beispiel zwischen
der Schraube 22 und dem Leitungsträger 17 ein elastisch
verformtes Toleranzausgleichselement 21, beispielswei-
se eine Dichtung 25, eingeklemmt.
[0043] Durch die Anordnung der Schleifelemente 8
und der Leiterbahnen 6 innerhalb des Hohlraums 4 sind

diese weitgehend vor Verunreinigungen geschützt. Dies
ist insbesondere der Fall, da das Rohr 16 einseitig durch
die Schraube 22 mit der daran angeordneten Dichtung
25 abgeschlossen ist, womit auf dieser Seite typischer-
weise ohnehin eine hohe Dichtigkeit erreicht wird. An der
gegenüberliegenden Seite führt bereits die Nutzung des
Gleitlagers 20 zu einer Abdichtung gegenüber größeren
Partikeln und einer weitgehenden Abdichtung gegenü-
ber Staub.
[0044] Ist eine stärkere Abdichtung gewünscht, kann
beispielsweise eine zusätzliches Dichtmittel 23 innen-
und/oder außenseitig auf das Gleitlager 20 aufgebracht
werden. Über die nur beispielhaft dargestellten Dich-
tungsringe 26 kann eine weitere Vorrichtung, beispiels-
weise eine linear bewegte Komponente, mit dem Ver-
schiebekörper gekoppelt werden, wobei durch die Nut-
zung der Dichtringe 26 einerseits eine Einwirkung von
Kräften, die nicht in die Längsrichtung wirken bedämpft
werden kann und andererseits auch die elektrische Kon-
taktierung der weiteren Vorrichtung gegenüber Umwelt-
einflüssen abgedichtet werden kann.

Patentansprüche

1. Elektrische Verbindungseinrichtung (1) mit einem
Grundkörper (2) und einem Verschiebekörper (3),
die in eine Längsrichtung linear beweglich zueinan-
der gelagert sind, wobei der Grundkörper (2) einen
Hohlraum (4) aufweist, in dem ein Längsabschnitt
(5) des Verschiebekörpers (3) aufgenommen ist
oder umgekehrt, wobei die Länge des in dem Hohl-
raum (4) aufgenommenen Längsabschnitts (5)
durch eine relative Bewegung von Grundkörper (2)
und Verschiebekörper (3) in Längsrichtung variabel
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkör-
per (2) mehrere sich in Längsrichtung erstreckende,
gegeneinander isolierte Leiterbahnen (6) und der
Verschiebekörper (3) mehrere gegeneinander iso-
lierte, auf einer Kontaktoberfläche (7) einer jeweili-
gen der Leiterbahnen (6) aufliegende Schleifele-
mente (8) zur elektrischen Kontaktierung der Leiter-
bahnen (6) aufweist,

- wobei die Leiterbahnen (6) an einer Grundkör-
peroberfläche (12) des Grundkörpers (2) ange-
ordnet sind, die in einer Querschnittsebene
senkrecht zur Längsrichtung rund oder durch
mehrere gewinkelt zueinander stehende Ober-
flächenabschnitte (13) gebildet ist, und/oder
- wobei die Schleifelemente (8) von einer Ver-
schiebekörperoberfläche (11) des Verschiebe-
körpers (3) abstehen, die in der Querschnittse-
bene rund oder durch mehrere gewinkelt zuein-
ander stehende Oberflächenabschnitte gebildet
ist, und/oder
- wobei die Kontaktoberflächen (7) wenigstens
zweier der Leiterbahnen (6) gewinkelt zueinan-

11 12 



EP 3 923 421 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der stehen.

2. Elektrische Verbindungseinrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkör-
per (2) und/oder der Verschiebekörper (3) jeweils
als stabförmiger Hohlkörper oder stabförmiger Voll-
körper ausgebildet ist.

3. Elektrische Verbindungseinrichtung nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (2) für wenigstens eine der Leiterbah-
nen (6) eine zugeordnete weitere Leiterbahn (6) auf-
weist, wobei die jeweilige Leiterbahn (6) und die je-
weilige zugeordnete weitere Leiterbahn (6) in der
oder einer Querschnittsebene senkrecht zur Längs-
richtung gegenüberliegend zueinander an dem
Grundkörper (2) angeordnet und leitend miteinander
verbunden sind, und/oder dass der Verschiebekör-
per (3) für wenigstens eines der Schleifelemente (8)
eine zugeordnetes weiteres Schleifelement (8) auf-
weist, wobei das jeweilige Schleifelement (8) und
das jeweilige zugeordnete weitere Schleifelement
(8) in der Querschnittsebene gegenüberliegend zu-
einander an dem Verschiebekörper (3) angeordnet
und leitend miteinander verbunden sind.

4. Elektrische Verbindungseinrichtung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei der Längsab-
schnitt (5) des Verschiebekörpers (3) in dem Hohl-
raum (4) des Grundkörpers (2) aufgenommen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifelemen-
te (8) leitend mit Anschlussleitungen (10) verbunden
sind, wobei einerseits die Anschlussleitungen (10)
zumindest abschnittsweise durch einen inneren
Hohlraum (24) des Verschiebekörpers (3) oder au-
ßerhalb des Hohlraums (24) geführt sind oder wobei
andererseits der Verschiebekörper (3) ein Vollkörper
ist.

5. Elektrische Verbindungseinrichtung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (2) einen flächigen
und zumindest abschnittsweise flexibel biegbaren
Leitungsträger (17) umfasst, der die Leiterbahnen
(6) trägt und der in einer gebogenen Stellung gehal-
ten ist, indem er gebogen in ein Rohr (16) des Grund-
körpers (2) eingesetzt ist und/oder indem zwei Kan-
ten (19) des Leitungsträgers (17) aneinander befes-
tigt sind.

6. Elektrische Verbindungseinrichtung nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungsträ-
ger (17) eine elektromagnetische Strahlung abschir-
mende Ummantelung, die insbesondere durch das
Rohr (16) gebildet ist, und/oder eine elektromagne-
tische Strahlung abschirmende Beschichtung auf-
weist.

7. Elektrische Verbindungseinrichtung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leiterbahnen (6) und/oder der
Leitungsträger (17) in Längsrichtung zumindest ein-
seitig durch ein elastisch verformtes Toleranzaus-
gleichselement (21) geklemmt sind.

8. Elektrische Verbindungseinrichtung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Grundkörper (2) und
dem Verschiebekörper (3) ein Dichtmittel (23) ange-
ordnet ist.

9. Elektrische Verbindungseinrichtung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das jeweilige Schleifelement (8) eine
Biegefeder, insbesondere eine Blattfeder, ist.

10. Elektrische Verbindungseinrichtung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (2) für wenigstens
ein Paar von benachbarten Leiterbahnen (6) einen
Vorsprung (14) ausbildet, der sich zwischen den Lei-
terbahnen (6) in die Längsrichtung erstreckt.

11. Elektrische Verbindungseinrichtung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Umfangsrichtung zwischen we-
nigstens einer der Leiterbahnen (6) und einer jewei-
ligen weiteren der Leiterbahnen (6) jeweils wenigs-
tens eine Masseleiterbahn angeordnet ist, die sich
parallel zu der jeweiligen Leiterbahn (6) in Längs-
richtung des Grundkörpers (2) erstreckt.

12. Elektrische Verbindungseinrichtung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (2) einen jeweiligen
Terminierungswiderstand für wenigstens eine der
Leiterbahnen (6) umfasst, und/oder dass der Ver-
schiebekörper (3) einen jeweiligen Terminierungs-
widerstand für wenigstens eines der Schleifelemen-
te (8) umfasst.
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